
Hommel Präzision GmbH – Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich, Vertragsabschluss

1.1 Wir erbringen sämtliche Lieferun-
gen und Leistungen ausschließlich
unter Zugrundelegung dieser AGB.
Entgegenstehenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Käufers
widersprechen wir ausdrücklich. Sie
gelten auch dann nicht, wenn wir
diesen nicht in jedem Einzelfall
widersprechen. Ihre Anerkennung
durch uns bedarf einer ausdrück-
lichen schriftlichen Zustimmung.

1.2 Alle Vereinbarungen, die wir mit
dem Käufer im Zusammenhang 
mit dem Abschluss und der Aus-
führung von Verträgen treffen,
bedürfen der Schriftform.

1.3 An Zeichnungen, Plänen, Kalkula-
tionen und sonstigen, dem Käufer
überlassenen Angebotsunterlagen
behalten wir uns die Eigentums-
und Urheberrechte vor. Der Käufer
darf diese nur nach unserer aus-
drücklichen schriftlichen Zustim-
mung an Dritte weitergeben.

1.4 Verträge kommen mit unserer
schriftlichen Auftragsbestätigung
zustande, sofern nicht der Käufer
ein von uns abgegebenes verbind-
liches Angebot inhaltsgleich mit
seiner Bestellung bestätigt.

2. Preis, Zahlung, Aufrechnung

2.1 Die Preise gelten mangels beson-
derer Vereinbarung ab Werk/Lager
einschließlich Verladung im Werk/
Lager, jedoch ausschließlich Ver-
packung. Zu den Preisen kommt die
Mehrwertsteuer in der jeweiligen
gesetzlichen Höhe hinzu.

2.2 Ohne besondere Vereinbarung ist
die Zahlung zu leisten in bar ohne
jeden Abzug frei unserer ange-
gebenen Zahlstelle, und zwar:

30 % Anzahlung sofort nach
Eingang der Auftragsbestäti-
gung.

60 % bei Meldung der Versand-
bereitschaft

10 % innerhalb 14 Tage nach
Rechnungsdatum.

2.3 Wird nach Auftragserteilung und
Vereinbarung der Zahlungsform
gem. §§ 2.2 unserer AGB eine an-
dere Form der Finanzierung und/
oder einer Nutzungsüberlassung
der Maschine vereinbart, sei es
Leasing, Kaufpreisfinanzierung über
eine durch die Verkäuferin vermit-
telte Finanzierungsstelle oder Miete,
gilt unbeschadet der Zahlungsver-
pflichtung des Kunden aus dem so-
dann geschlossenen Vertrag für den
vorstehenden Kaufpreis folgendes:

Neben den Finanzierungsverpflich-
tungen aus dem alternativ gewähl-
ten Verschaffungsmodell (Leasing,
Miete, Finanzierung etc.), bei denen
Gläubiger des Zahlungsanspruches
eine Drittfirma sein kann, zahlt der
Käufer an Hommel Präzision GmbH
einen Pauschalbetrag in Höhe von
0,5% vom Auftragswert zuzüglich
jeweils gesetzlicher Mehrwert-
steuer für die aus der Vertrags-
abwicklung bzw. -umschreibung
entstehenden Mehraufwendungen
bei Hommel.

Die Zahlung ist sofort mit Anschluss
des alternativen Finanzierungsver-
trages bzw. Nutzungsüberlassungs-

vertrages nach Rechnungsstellung
durch Hommel fällig.

2.4 Bei Zahlungsverzug hat der Käufer
Verzugszinsen in Höhe von 8 %
über dem Basiszinssatz zu be-
zahlen. Wir können aus einem an-
deren Rechtsgrund höhere Zinsen
verlangen. Die Geltendmachung
eines weiteren Schadens bleibt
unberührt.

2.5 Die Zurückhaltung von Zahlungen
oder die Aufrechnung steht dem
Käufer nur zu, wenn seine Gegen-
ansprüche unbestritten, rechts-
kräftig festgestellt oder von uns
anerkannt sind.

2.6 Wir sind berechtigt, mit sämtlichen
Forderungen, die dem Käufer,
gleich aus welchem Rechtsgrund,
gegen uns oder der zu unserer
Firmengruppe gehörenden Gesell-
schaften (§18 AktG) zustehen,
aufzurechnen. Dies gilt auch dann,
wenn Barzahlung, Zahlung in
Wechseln oder anderen Leistungen
erfüllungshalber vereinbart worden
ist. Sind die Forderungen verschie-
den fällig, so werden unsere Forde-
rungen spätestens mit der Fälligkeit
unserer Verbindlichkeit fällig und
mit Wertstellung abgerechnet. Dies
gilt auch für die Verrechnung von
Forderungen der zu unserer Firmen-
gruppe gehörenden Gesellschaften.
Unsere Gruppengesellschaften,
die uns zur Aufrechnung ermächtigt
haben, sind einsehbar unter
www.hommel-gruppe.de.

3. Lieferzeiten und Lieferfrist

3.1 Lieferzeiten und Lieferfristen be-
stimmen sich nach den vertrag-
lichen Vereinbarungen. Der Beginn
einer Lieferfrist setzt die Abklärung
aller technischen Fragen, die Vor-
lage vom Käufer zu beschaffender
Unterlagen, Genehmigungen, Frei-
gaben sowie Eingang einer verein-
barten Anzahlung durch den Käufer
voraus.

3.2 Lieferzeiten und Lieferfristen sind
eingehalten, wenn bis zu ihrem
Ablauf der Liefergegenstand das
Werk/Lager verlassen hat oder die
Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

3.3 Die Lieferzeiten und Lieferfristen
verlängern sich angemessen bei
höherer Gewalt, Arbeitskämpfen,
insbesondere Streik und Aussper-
rung, sowie anderen Ereignissen,
wenn diese außerhalb unseres Ein-
flussbereichs liegen und von uns
nicht zu vertreten sind. Wir werden
dem Käufer den Beginn und das
Ende derartiger Umstände bald-
möglichst mitteilen.

3.4 Kommen wir in Verzug und er-
wächst dem Käufer hieraus ein
Schaden, so ist er berechtigt, eine
pauschale Verzugsentschädigung
zu verlangen. Sie beträgt für jede
volle Woche der Verspätung 0,5 %,
im Ganzen aber höchstens 5 %
vom Wert desjenigen Teils der
Gesamtlieferung, der infolge der
Verspätung nicht rechtzeitig oder
nicht vertragsgemäß genutzt
werden kann. Weitere Schadens-
ersatzansprüche aus Verzug be-
stimmen sich ausschließlich nach
Abschnitt 8.

3.5 Wird der Versand bzw. eine Ab-
nahme, falls diese vereinbart oder

gesetzlich vorgesehen ist, aus
Gründen verzögert, die der Käufer
zu vertreten hat, so werden ihm,
nach Anzeige der Versand- bzw.
Abnahmebereitschaft die durch die
Verzögerung entstandenen Kosten
berechnet. Erfolgt die Lagerung in
unserem Werk/Lager, können wir
für jeden vollendeten Monat der
Lagerung mindestens 0,5 % des
Rechnungsbetrages als Lagerkosten
berechnen.

3.6 Wir sind zur Einhaltung der Liefer-
zeiten und Lieferfristen nur ver-
pflichtet, wenn der Käufer seine
Vertragspflichten rechtzeitig und
ordnungsgemäß erfüllt. Die Einrede
des nicht erfüllten Vertrages bleibt
vorbehalten.

4. Gefahrübergang

4.1 Die Gefahr geht mit dem Versand
des Liefergegenstandes auf den
Käufer über. Dies gilt auch dann,
wenn absprachegemäß Teillieferun-
gen erfolgen oder wir noch weitere
Leistungen, wie z.B. die Versendung
und Aufstellung übernommen
haben. Soweit eine Abnahme ge-
setzlich vorgesehen oder vereinbart
ist, ist diese für den Gefahrüber-
gang maßgebend. Der Käufer darf
die Abnahme bei Vorliegen eines
nicht wesentlichen Mangels nicht
verweigern.

4.2 Auf Wunsch des Käufers versichern
wir auf seine Kosten die Sendung
gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-,
Feuer- und Wasserschäden sowie
sonstige versicherbare Risiken.

4.3 Verzögert sich oder unterbleibt der
Versand bzw. eine Abnahme infolge
von Umständen, die der Käufer zu
vertreten hat, geht die Gefahr vom
Tage der Mitteilung der Versand-
bereitschaft bzw. Abnahmebereit-
schaft auf den Käufer über. Wir ver-
pflichten uns jedoch, auf Wunsch
und Kosten des Käufers die Ver-
sicherungen abzuschließen, die
dieser verlangt.

4.4 Wir sind zu zumutbaren Teil-
lieferungen berechtigt.

5. Eigentumsvorbehalt

5.1 Alle Lieferungen bleiben unser
Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur
Erfüllung sämtlicher Forderungen,
die uns aus der Geschäftsverbin-
dung mit dem Käufer zustehen,
gleich aus welchem Rechtsgrund.
Wir sind berechtigt, aufgrund des
Eigentumsvorbehalts die Vorbe-
haltsware vom Käufer heraus zu
verlangen, wenn wir vom Vertrag
zurückgetreten sind.

5.2. Der Käufer ist verpflichtet, die Vor-
behaltsware pfleglich zu behan-
deln, so lange das Eigentum noch
nicht auf ihn übergegangen ist.
Insbesondere ist er verpflichtet,
diese auf eigene Kosten gegen
Diebstahl- und Wasserschäden aus-
reichend zum Neuwert zu ver-
sichern. Müssen Wartungs- und
Inspektionsarbeiten durchgeführt
werden, hat der Käufer diese durch
geeignetes Fachpersonal auf eigene
Kosten rechtzeitig auszuführen. Der
Zugang zur Vorbehaltsware muß
dem Verkäufer oder einem von ihm
Bevollmächtigten jederzeit möglich
sein.

5.3 Be- und Verarbeitung oder Umbil-
dung von Vorbehaltsware erfolgt
für uns als Hersteller i.S. von § 950
BGB, ohne uns zu verpflichten. Die
verarbeitete Ware gilt als Vorbe-
haltsware i.S. von Abschnitt 5.1.
Das Anwartschaftsrecht des Käu-
fers an der Vorbehaltsware bleibt
erhalten. Bei Verarbeitung oder Ver-
bindung von Vorbehaltsware mit
anderen Waren durch den Käufer
erwerben wir das Miteigentum an
der neuen Sache im Verhältnis des
objektiven Wertes unserer Sache zu
den anderen bearbeiteten Sachen
zur Zeit der Verarbeitung oder Ver-
bindung. Der Käufer überträgt uns
die ihm zustehenden Eigentums-
rechte an dem neuen Bestand oder
der Sache im Umfang des Rech-
nungswertes der Vorbehaltsware
und verwahrt sie unentgeltlich für
uns.

5.4 Der Käufer darf die Vorbehaltsware
nur im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr zu seinen normalen Ge-
schäftsbedingungen und solange 
er nicht in Verzug ist, veräußern.
Die Forderungen des Abnehmers
aus der Weiterveräußerung der Vor-
behaltsware tritt der Käufer schon
jetzt an uns in Höhe des mit uns
vereinbarten Rechnungsbetrages
(einschließlich Mehrwertsteuer) ab.
Diese Abtretung gilt unabhängig
davon, ob die Vorbehaltsware ohne
oder nach Verarbeitung weiter ver-
kauft worden ist. Der Käufer bleibt
zur Einziehung der Forderung auch
nach der Abtretung ermächtigt.
Unsere Befugnis, die Forderung
selbst einzuziehen, bleibt davon 
unberührt. Wir werden von diesem
Recht jedoch nicht Gebrauch
machen, so lange der Käufer seinen
Zahlungsverpflichtungen nach-
kommt, nicht in Zahlungsverzug 
ist und kein Antrag auf Eröffnung
eines Insolvenzverfahrens gestellt
ist oder Zahlungseinstellung vor-
liegt.

5.5 Zur Abtretung der Forderungen –
einschließlich des Forderungsver-
kaufs an Factoring-Banken – ist 
der Verkäufer nur mit unserer vor-
herigen schriftlichen Zustimmung
berechtigt. Auf unser Verlangen 
ist er verpflichtet, seine Abnehmer
sofort von der Abtretung an uns 
zu unterrichten – sofern wir das
nicht selbst tun – und uns die zur
Einziehung erforderlichen Aus-
künfte und Unterlagen zu geben.

5.6 Der Käufer darf den Liefergegen-
stand weder veräußern, ver-
pfänden, noch zur Sicherung
übereignen. Von einer Beein-
trächtigung durch Dritte muss 
uns der Käufer unverzüglich be-
nachrichtigen.

5.7 Übersteigt der Wert der bestehen-
den Sicherheiten die gesicherten
Forderungen insgesamt um mehr
als 20 %, sind wir auf Verlangen
des Käufers zur Freigabe von
Sicherheiten nach unserer Wahl
verpflichtet.

6. Mängelrechte

6.1 Offen erkennbare Sachmängel 
sind uns unverzüglich, spätestens
14 Tage nach Ablieferung schrift-
lich anzuzeigen. Andere Sach-
mängel sind unverzüglich nach



Entdeckung, spätestens mit Ablauf
der Verjährungsfrist, schriftlich
anzuzeigen. Ist eine Mängelrüge
aus vom Käufer zu vertretenden
Gründen zu Unrecht erfolgt, sind
wir berechtigt, die uns entstande-
nen Aufwendungen ersetzt zu 
verlangen.

6.2 Um Sachmängel handelt es sich
nicht bei natürlichem Verschleiß,
einem von der Beschaffenheits-
vereinbarung aufgrund unsach-
gemäßer Behandlung, Lagerung
oder Aufstellung, Nichtbeachtung
von Einbau- und Bedienungsvor-
schriften, unsachgemäßer Wartung,
übermäßiger Beanspruchung oder
nicht vertragsgemäßer Verwendung
abweichenden Zustand der Liefe-
rung. Mängelansprüche bestehen
auch nicht, wenn die Lieferung von
Dritten oder durch Einbau von
Teilen fremder Herkunft verändert
wird, es sei denn, dass zwischen
der Veränderung und dem Mangel
kein ursächlicher Zusammenhang
besteht.

6.3 Nach Durchführung einer gesetzlich
vorgesehenen oder vereinbarten
Abnahme kann der Käufer wegen
Mängeln, die bei der vereinbarten
Art der Abnahme feststellbar
waren, keine Mängelrechte mehr
geltend machen.

6.4 Bei berechtigter, fristgemäßer Män-
gelrüge können wir den Mangel
beseitigen oder mangelfrei nach-
liefern (Nacherfüllung). Bei Fehl-
schlagen der Nacherfüllung kann
der Käufer die vereinbarte Ver-
gütung mindern oder nachbessern
oder nach Setzen und erfolglosem
Ablauf einer angemessenen Nach-
frist vom Vertrag zurücktreten. Das
Rücktrittsrecht steht dem Käufer
nicht zu, wenn die Pflichtverletzung
unerheblich ist.

6.5 Wir können die Nacherfüllung
unbeschadet uns möglicherweise
zustehenden Leistungsverweige-
rungsrechts nach § 275 Abs. 2 BGB
verweigern, wenn beide Arten der
Nacherfüllung nur mit unverhältnis-
mäßigen Kosten möglich sind. Auf-

wendungen,die dadurch entstehen,
dass die Lieferung vom Käufer an
einen anderen Ort als den verein-
barten Lieferort oder die Niederlas-
sung des Käufers verbracht worden
ist, übernehmen wir nur, wenn dies
schriftlich vereinbart oder uns 
bei Vertragsabschluss bekannt ge-
macht worden ist.

6.6 Rückgriffsrechte des Käufers aus
einem Verbrauchsgüterkauf nach 
§ 478 BGB bleiben unberührt.

6.7 Mängelansprüche verjähren in 
12 Monaten, sofern nicht gesetzlich
bei Bauwerken und Sachen für Bau-
werken in § 438 Abs. 1 Nr. 2, für
den Rückgriffsanspruch in § 479
Abs. 1 und bei Baumängeln in 
§ 634 a BGB längere Verjährungs-
fristen vorgeschrieben sind.

6.8 Ansprüche des Käufers auf
Schadensersatz oder Ersatz ver-
geblicher Aufwendungen richten
sich nach Abschnitt 8.

6.9 Für Rechtsmängel, die nicht in der
Verletzung von Schutzrechten
Dritter begründet sind, gelten die
Bestimmungen dieses Abschnitts
entsprechend.

7. Schutz- und Urheberrechte

7.1 Der Käufer hat uns unverzüglich
von behaupteten Schutzrechts-
verletzungen oder diesbezüglichen
Risiken zu unterrichten und uns 
im Falle einer Inanspruchnahme –
soweit möglich und zumutbar – in
Maßnahmen der Rechtsverfolgung
einzubeziehen. Im Falle einer er-
wiesenen Schutzrechtsverletzung
sind wir berechtigt, nach unserer
Wahl die ausreichenden Nutzungs-
rechte zu erwirken oder die Liefe-
rung unter Berücksichtigung der
vereinbarten Beschaffenheiten so
zu modifizieren, dass Schutzrechte
nicht mehr verletzt werden. Ge-
lingt dies nicht innerhalb angemes-
sener Frist oder ist es nur mit un-
verhältnismäßigen Kosten möglich,
stehen dem Besteller die Mängel-
ansprüche gemäß Abschnitt 6
dieser AGB zu.

7.2 Ansprüche des Käufers wegen
Schutzrechtsverletzungen sind
ausgeschlossen, wenn er diese 
zu vertreten hat, dies gilt insbeson-
dere für den Fall, dass wir gemäß
der Spezifikation oder den An-
weisungen des Käufers fertigen
oder die Schutzrechtsverletzung
aus der Nutzung des Liefergegen-
stands mit anderen, nicht von 
uns stammenden Gegenständen
erfolgt.

7.3 Weitergehende Ansprüche aus
Schutzrechtsverletzungen richten
sich im Übrigen nach Abschnitt 8
dieser AGB. Für die Verjährung 
von Schutzrechtsverletzungen gilt
Abschnitt 6 dieser AGB.

8. Schadensersatzansprüche,
Haftung

8.1 Ansprüche auf Schadensersatz und
Ersatz vergeblicher Aufwendungen
i.S. von § 284 BGB stehen dem
Käufer bei Verletzung vertraglicher
oder außervertraglicher Pflichten
nur zu

– bei vorsätzlichem oder grob
fahrlässigem Verhalten,

– bei vorsätzlicher oder fahrlässiger
Verletzung des Lebens, Körpers
oder der Gesundheit

– bei Nichteinhaltung von Garantie-
zusagen,

– bei vorsätzlicher oder fahrlässiger
Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten,

– bei Haftung nach dem Produkt-
haftungsgesetz oder sonstiger
zwingender gesetzlicher Haftung.

8.2 Bei Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten ist der Anspruch 
auf Schadensersatz oder Ersatz ver-
geblicher Aufwendungen auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden begrenzt, soweit wir nicht
vorsätzlich oder grob fahrlässig 
gehandelt haben oder wegen der
Verletzung des Lebens, Körpers
oder der Gesundheit oder der 
Nichteinhaltung von Garantien
haften.

8.3 Mit den vorstehenden Regelungen
ist eine Änderung der Beweislast
zum Nachteil des Käufers nicht ver-
bunden.

9. Erfüllungsort, Gerichtsstand,
anwendbares Recht

9.1 Erfüllungsort ist bei Lieferung ab
Werk das Lieferwerk, bei den
übrigen Lieferungen unser Lager.
Alleiniger Gerichtsstand für alle 
aus dem Vertragsverhältnis sich er-
gebenden Streitigkeiten ist das an
unserem Geschäftssitz zuständige
Gericht. Wir sind jedoch auch be-
rechtigt, den Käufer an seinem
allgemeinen Gerichtsstand zu ver-
klagen.

9.2 Für alle Rechtsbeziehungen zwi-
schen uns und dem Käufer gilt 
das materielle Recht der Bundes-
republik Deutschland unter Aus-
schluss des Übereinkommens der
Vereinten Nationen über Verträge
über den internationalen Waren-
kauf (CISG).

10.Gültigkeit

ab 01. 09. 2009

11.Teilunwirksamkeit, Datenschutz

10.1 Sollten einzelne Bestimmungen
dieser AGB ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden,
berührt dies die Wirksamkeit des
Vertrages und der übrigen AGB
nicht. In keinem Fall ist eine 
solche Bestimmung durch die AGB
des Käufers zu ersetzen. Eine
unwirksame Bestimmung wird
durch die gesetzliche Bestimmung
ersetzt.

10.2 Wir sind berechtigt, die im Zu-
sammenhang mit der Geschäfts-
verbindung vom Käufer erhaltenen
Daten unter Einhaltung der Vor-
gaben des Bundesdatenschutz-
gesetzes zu bearbeiten und zu
speichern bzw. durch von uns
beauftragte Dritte bearbeiten und
speichern zu lassen.

Stand: August 2009
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Hommel Präzision GmbH
Zentrale:
Donatusstraße 24, 50767 Köln
Telefon: (02 21) 59 89-0
Telefax: (02 21) 59 89-220
hp@hommel-gruppe.de

Geschäftsführer:
Dieter Wenzlaw, Gisbert Krause
Registergericht: Köln HR B 29020
UST-ID-Nr. DE 811914309

www.hommel-gruppe.de
Die Experten für profitable Zerspanung

Hommel Präzision GmbH
Kundenzentrum Süd:
Magirusstraße 21, 89129 Langenau
Telefon: (0 73 45) 92 92 50
Telefax: (0 73 45) 92 92 55
hp@hommel-gruppe.de


